
Die PAI-Indikatoren haben eine enorme Relevanz in der aktuellen SFDR. KVGen, Banken und Versicherungen 
müssen ab einer bestimmten Unternehmensgröße ein PAI-Statement gem. Art. 4 SFDR erstellen. Dafür kön-
nen über 300 Datenpunkte aus dem EET notwendig sein, denn das PAI-Statement ist eine Summe aus der 
Aggregation von Daten. Die untenstehende Wertschöpfungskette verdeutlicht den langen Weg dieser Daten.
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Dislaimer: Die hier bereitgestellten Informationen stellen Marketingmaterial dar. Sie sind rechtlich nicht bindend und bilden weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss von Verträgen jeglicher Art. Die hierin zum Ausdruck gebrachten 
Informationen und Ansichten sind diejenigen von WM Datenservice zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Sie stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden. 
WM Datenservice übernimmt keine Gewähr für den Inhalt und die Vollständigkeit der Informationen und haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung der Informationen entstehen. 12
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Weitere Informationen zur neuen Version der SFDR  bei WM Datenservice  
und die Quellen sind über den QR-Code abrufbar. 
www.wmdatenservice.com

3. AUSWIRKUNGEN  
Die Erstellung des PAI-Statements stellte viele Häuser anfangs vor große 
Herausforderungen. Inzwischen wurde der Prozess in vielen Organisatio-
nen zu (teil-) automatisiert. Eine Reduktion der Berichtspflichten durch 
das Wegfallen des unternehmensweiten PAI-Statements stellte eine 
Entlastung im Umgang mit nachhaltigen Finanzinstrumenten dar – wenn 
auch kritisiert werden kann, weshalb das PAI-Statement in der derzeiti-
gen SFDR überhaupt erstellt werden musste.  

Da die SFDR 2.0 voraussichtlich  frühestens ab 2028 in Kraft tritt, müs-
sen Unternehmen noch für zwei weitere Berichtsperioden das PAI-Sta-
tement erstellen.

In unserem letzten Teil zur SFDR 2.0 werden wir einen Ausblick auf die 
Veränderungen im Umgang mit ESG-Daten geben. 

2. DIE PAIs IN DER PRAXIS  
Mit dem Berichtszeitraum 2025 geht das PAI-Statement mit der Veröffentlichung zum 30. Juni 2026 in die 
vierte Runde. 18 der insgesamt 64 PAIs sind verpflichtend; zusätzlich können Unternehmen freiwillig weitere 
Indikatoren offenlegen. Viele berichten bereits über mehr als die 18 Pflicht-PAIs und übertreffen damit die 
Anforderungen der SFDR. Die Erstellung des Statements erfordert eine umfassende Koordination – von der 
Datenerhebung bis zur finalen Aggregation. Da der Berichtszeitraum vom 01.01. bis 31.12. läuft, müssen die 
PAI-Daten bereits während des Jahres erhoben werden, um die fristgerechte Veröffentlichung zur Jahresmit-
te sicherzustellen. 
 
Künftig soll das PAI-Statement nicht mehr auf Unternehmensebene erforderlich sein, sondern nur noch für 
die neuen Produktkategorien 7 (Transition) und 9 (Nachhaltigkeit) auf Produktebene fortgeführt werden. Da 
die Templates und Anhänge der SFDR 2.0 jedoch noch nicht veröffentlicht wurden, ist derzeit offen, wie die 
künftige Veröffentlichung aussehen wird und welche Daten dafür notwendig sind.


